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 ANHANG IV 

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

Name des Produkts: ACATIS Aktien Global Value Fonds 
 

 

 

 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5299000SPV9W5FRWSN48

   

 

Geschäftsjahres-Ende: 31.12.2024 
 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

  

 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
 

Ja 

 

Nein 

 

 

Es wurden damit  nachhaltige 

Investitionen mit einem Umweltziel 

getätigt: ___% 

 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologisch 

einzustufen sind 

 

 
Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
wurden, enthält es einen Mindestanteil 
von 
___% an nachhaltigen Investitionen. 

 
  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 

einzustufen sind 

 
mit einem sozialen Ziel 
 
 
 

Es wurden damit nachhaltigen 

Investitionen mit einem sozialen 

Ziel getätigt: ___%  

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine Inves-

tition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die zur 

Erreichung eines Um-

weltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese Inves-

tition keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele er-

heblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, 

in die investiert wird, 

Verfahrensweisen einer 

guten Unternehmens-

führung anwenden. 

 

 

 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten. 

Nachhaltige Investitio-

nen mit einem Umwelt-

ziel könnten taxonomie-

konform sein oder nicht. 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 
 
 

Die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung (delegierte 
Verordnung (EU) 2022/1288) sind seit dem 01.01.2023 anzuwenden.  

Die vorvertraglichen Informationen (der Anhang II) wurden daher mit Gültigkeit 01.01.2023 erstmals 
veröffentlicht. 

 

Um die ökologischen und sozialen Merkmale zu erfüllen, integrierte der externe 

Fondsmanager/Berater umfassende ESG-Kriterien im Investmentprozess.  

Mit diesem Finanzprodukt wurden ökologische (E) und soziale (S) Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt. 

 

Der externe Fondsmanger/Berater berücksichtigte in seiner spezifischen ESG-Anlagestrategie die 

ökologischen- (E) als auch sozialen (S) Merkmale bei Investitionen in: 

 

▪ Unternehmen 

▪ Staaten und supranationale Organisationen 

▪ Fonds 

 

Lediglich für die im Punkt "Aufteilung der Investitionen" unter „#2 Andere Investitionen“ 
ausgewiesenen Vermögenswerte wie z.B. Cash, oder Derivate wurden keine verbindlichen  

ESG-Auswahlkriterien angewendet. 

 

Am Ende der Berichtsperiode kam folgende spezifische ESG-Anlagestrategie zur Anwendung: 

 

Hinweis: Der nachfolgende Abschnitt beschreibt die ESG-Anlagestrategie des externen  

Fondsmanagers/Beraters. Die verbindlichen Elemente der ESG-Strategie, mit denen die Erreichung 

der ökologischen und/oder sozialen Merkmale gemessen wurden, finden Sie im Abschnitt: Wie haben 

die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

 

Allgemeines zur Anlagestrategie: 

 

Die Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet durch Ausschlusskriterien auf positive Art und Weise 

soziale und ökologische ESG-Faktoren zur adressieren. Dazu berücksichtigt die Anlagestrategie alle 

Kriterien des deutschen Zielmarktkonzepts (BVI-Verbändekonzept), sowie darüber hinaus weitere 

kontroverse Geschäftsfelder welche mit unterschiedlichen Toleranzgrenzen in Bezug auf den Umsatz 

ausgeschlossen werden. Die verbindlichen Elemente der ESG Strategie werden anhand der weiter 

unten dargestellten Nachhaltigkeitsindikatoren verbindlich gemessen und laufend überwacht. 

 

Für Investitionen in Investmentfonds: 

Der Fonds ist grundsätzlich als Einzeltitel-Aktienfonds konzipiert. 

Sollte aus Risiko- bzw. Diversifikationsüberlegungen in Investmentfonds investiert werden, erfolgt 

dies zu 100% in Investmentfonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung. 

 

Für Investitonen in Unternehmen:  

Die ESG-Anlagestrategie des Fonds erfolgt bei Investitionen in Unternehmen nach unterschiedlichen 

Kriterien und Toleranzgrenzen. Bei den Investitionen in Unternehmen werden die Kriterien des BVI-

Verbändekonzeptes zu 100% umgesetzt, dies sind beispielsweise Ausschlüsse in den Bereichen 

Rüstungsgüter, Tabakproduktion, Kohle und schwere Verstöße gegen UN Global Compact (ohne 

positive Perspektive). 

Ergänzend zum BVI-Verbändekonzept werden weitere Unternehmen nach unterschiedlichen 

Toleranzgrenzen in Bezug auf den Umsatz ausgeschlossen. Diese ergänzenden Ausschlusskriterien 

beziehen sich auf mindestens 90% der Investitionen in Unternehmen.  
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Zu den den zusätzlichen kontroversen Geschäftsfelder zählen:  

▪ das Betreiben unkonventioneller Öl- und Gasförderung (z.B. Ölförderung aus Fracking, oder 

Ölschieferextraktion),  

▪ Massentierhaltung, nichtmedizinische Tierversuche ohne firmeneigene 

Tierversuchtsrichtlinie oder Pelzprodukte,  

▪ Angebot von rücksichtslosen Kreditprodukten oder Pornographie, 

▪ Produktion oder Verkauf von zivilen Handfeuerwaffen usw.  

Im Bereich des normbasierten Screenings erfolgt eine automatische Erfassung kontroversen 

Geschäftsverhalten und von Verstößen gegen relevante internationale Normen und Standards. Die 

Untersuchung bezieht sich auf die Beteiligung eines Unternehmens in kontroversen 

Geschäftsverhalten. Wir schließen ein Unternehmen aus, wenn es gemäß ESG-Datenanbieter 

gegen die UN Global Compact oder die ILO-Kernarbeitsnormen verstößt. 

Bei Investitionen in Unternehmen berücksichtigt der Fonds die OECD-Leitsätzen für multinationale 

Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, 

einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der 

Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der 

Arbeit festgelegt sind und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Bei schwerwiegenden 

Verstößen gegen diese internationale Normen, werden diese Unternehmen interessewahrend 

innerhalb einer Frist von 30 Tagen verkauft. 

 

 

Für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen: 

Der Fonds ist grundsätzlich als Einzeltitel-Aktienfonds konzipiert. 

Sollte aus Risikoabwägungen in Staatsanleihen investiert werden, werden jene Staaten 

ausgeschlossen, die das Klimaabkommen von Paris nicht ratifziert haben oder laut Freedomhouse-

Index als „not free“ gekennzeichnet sind. Es wird auch hier das BVI-Verbändekonzeptes zu 100% 

umgesetzt. 
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Es kam kein Index als Referenzwert für die beworbenen ökologischen oder sozialen Kriterien zur 

Anwendung. 

 

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

Die Einhaltung der sozialen und ökologischen Merkmale des Investmentfonds wurde anhand 

folgender Indikatoren gemessen:  

 

Für Investitionen in Unternehmen 

Für Investitionen in Unternehmen wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung 

ökologischer- (E) und sozialer (S) Merkmale herangezogen: 

 

Diese Indikatoren beeinflussen folgende Klimaindikatoren und andere umweltbezogenen Faktoren: 

 

 

Für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen 

Für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen wurden folgende 

Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung ökologischer- (E) und sozialer (S) Merkmale herangezogen: 

  

Diese Indikatoren beeinflussen folgende Klimaindikatoren, umweltbezogenen- oder soziale Faktoren: 

 

 

Für Investitionen in Fonds 

Für Investitionen in Fonds (exkl. Immobilienfonds) wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren zur 

Messung ökologischer- (E) und sozialer (S) Merkmale herangezogen: 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, inwieweit die mit 

dem Finanzprodukt be-

worbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht werden. 
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Diese Indikatoren beeinflussen folgende Klimaindikatoren, umweltbezogenen- oder soziale Faktoren: 

 

1) Die jeweilige Gruppe der verbindlichen Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung und Überwachung dienen, beziehen sich 

immer auf die spezifische Asset-Klasse (z.B. Unternehmen, oder Fonds, usw.). 

2) Bei der Gliederung der Klimafaktoren wurden zwecks Übersichtlichkeit Gruppen gebildet. Bei einem Häkchen wird mindestens 

ein Faktor innerhalb dieser Gruppe über ein spezifisches Selektionskriterium im Investmentansatz berücksichtigt.  

Diese verbindlichen Nachhaltigkeitsindikatoren wurden im Berichtszeitraum eingehalten.  

 

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen? 

Es liegt ein Anhang IV für die vorangegangene Berichtsperiode vor. Die ESG-Indikatoren zur  
Messung der sozialen und/oder ökologischen Merkmale wurden in der vorangegangenen  
Berichtsperiode ebenfalls eingehalten.  

 

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 

Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige 

Investition zu diesen Zielen bei? 

 Kommt nicht zur Anwendung da der Fonds keine nachhaltigen Investitionen tätigt. 

 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen 

nicht erheblich geschadet? 

 Kommt nicht zur Anwendung da der Fonds keine nachhaltigen Investitionen tätigt. 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

 Kommt nicht zur Anwendung da der Fonds keine nachhaltigen Investitionen tätigt. 

 

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

 Kommt nicht zur Anwendung da der Fonds keine nachhaltigen Investitionen tätigt. 

  

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es sich 

um die bedeutendsten 

nachteiligen Auswirkun-

gen von Investitionsent-

scheidungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren in 

den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäfti-

gung, Achtung der Men-

schenrechte und Be-

kämpfung von Korrup-

tion und Bestechung. 
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien  

beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei  

denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.  

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen 

berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige  

Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele  

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 

 Ja  

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren wurden in der ESG-Strategie berücksichtigt. Der Investmentprozess wurde 

dahingehend angepasst, um die nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie zu identifizieren und zu berücksichtigen. 

Zur Bestimmung, welche Indikatoren für nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der ESG-Strategie Berücksichtigung finden (PAI Mapping), wird 

folgende Methode angewandt: Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale wird 

anhand verbindlicher Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Diese verbindlichen 

Nachhaltigkeitsindikatoren finden Sie im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren 

abgeschnitten?“ dieses Anhangs. Die Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigen bestimmte  
ESG-Faktoren und spiegeln die nachteiligen Auswirkungen auf diese Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Folgende Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen aus Tabelle 1 (siehe Tabelle 1 

aus Anhang I dieses Berichts) werden berücksichtigt: 

Für Investitionen in Unternehmen: 

1. THG-Emissionen 

2. CO2-Fußabdruck 

3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 

4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 

5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 

6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 

10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 

11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-

Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 

14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische 

Waffen) 

 

Für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen: 

X 



7 

 

15. THG-Emissionsintensität  

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 

 

Ergänzend wurden Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der 

Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung gemäß Anhang I Tabelle 3 

berücksichtigt: 

19. Durchschnittlicher Score für Meinungsfreiheit 

 

Im Sinne der Transparenz werden alle verfügbaren Daten zu den Nachhaltigkeitsindikatoren für 

nachteilige Auswirkungen für diesen Berichtszeitraum im Anhang I zu diesem Bericht offengelegt. 

 

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?  

 

 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?  

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der 

beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen. 

Dieser Anteil betrug zum Geschäftsjahresende 93,4%. 

 

Wie sah die Vermögensallokation aus? 

Die Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Merkmalen bei der Aufteilung der Investitionen 

erfolgte immer in Verbindung mit den allgemeinen finanziellen Zielen der Anlagepolitik in Artikel 3 der 

Fondsbestimmungen, sowie im Prospekt – Abschnitt I / 1.12 BESCHREIBUNG DER ANLAGEZIELE 

DES INVESTMENTFONDS, EINSCHLIESSLICH DER FINANZIELLEN ZIELE, DER 

ANLAGEPOLITIK. 

Das Prospekt finden Sie auf unserer Homepage: 

www.masterinvest.at/api/v1/download/647311  

 

Das bedeutet, dass der externe Fondsmanger/Berater bei Investitionen in 

 

▪ Unternehmen 

▪ Staaten und supranationale Organisationen 

▪ Fonds 

 

Die Vermögensalloka-

tion gibt den jeweiligen 

Anteil der Investitionen 

in bestimmte Vermö-

genswerte an. 

Die Liste umfasst die 

folgenden Investitio-

nen, auf die der 

größte Anteil der im 

Bezugszeitraum getä-

tigten Investitionen 

des Finanzprodukts 

entfiel. 
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soziale und ökologische Merkmale bei der Auswahl berücksichtigt hat. 

 

Diese Investitionen sind der Gruppe „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“  
zugeordnet. 

Ausgenommen davon sind jene Investitionen, die den „#2 Anderen Investitionen“ zugeordnet wurden 

(Details dazu finden Sie unter dem Schaubild). Bei den Investitionen, die den „„#2 Anderen  
Investitionen““ zugeordnet sind, findet bei der Auswahl keine Berücksichtigung von sozialen und  
ökologischen Merkmalen statt. 

 

 

  

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des  

Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt 

wurden. 

 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 

wurden. 

 

Die Kategorie #1 ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende  

Unterkategorien:  

 

▪    Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst  

Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als 

nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
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In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?  

Die Aufschlüsselung der Sektoren anhand der NACE-Klassifizierung (Statistische Systematik der 

Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft) zum Geschäftsjahresende des Fonds  

(in Prozent vom Fondsvermögen): 

 

Darüber hinaus finden Sie in Tabelle 1 Anhang 1 dieses Berichts den Anteil der Investitionen in  

Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Klimaindikator Nr. 4).  

Dieser Investitionsanteil betrug im Berichtszeitraum: 4,4%. 

 

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit 

der EU-Taxonomie konform?  

 
Der Fonds verfolgte kein Mindestziel bei nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der 

EU-Taxonomie konform sind. 

Der tatsächliche taxonomiekonforme Anteil konnte noch nicht ermittelt werden, da die vorliegenden 

Daten lediglich auf Schätzungen beruhen. 

 

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 

Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert? 

 

Ja:  

 ☐ In fossiles Gas  ☐ In Kernenergie 

 

Nein  

 

1) Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung 

des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung 

am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU- taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und 

Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

  

X 
Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für die 

es noch keine CO2-ar-

men Alternativen gibt 

und die unter anderem 

Treibhausgasemissi-

onswerte aufweisen, die 

den besten Leistungen 

entsprechen. 

Ermöglichende Tätig-

keiten wirken unmittel-

bar ermöglichend da-

rauf hin, dass andere 

Tätigkeiten einen we-

sentlichen Beitrag zu 

den Umweltzielen leis-

ten. 

Mit Blick auf die EU- 

Taxonomiekonformität 

umfassen die Kriterien 

für fossiles Gas die 

Begrenzung der Emis-

sionen und die Umstel-

lung auf voll erneuer-

bare Energie oder 

CO2-arme Kraftstoffe 

bis Ende 2035. Die Kri-

terien für Kernenergie 

beinhalten umfassende 

Sicherheits- und Ab-

fallentsorgungsvor-

schriften.  
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Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?  

Der Fonds verfolgt kein Mindestziel bei nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der 

EU-Taxonomie konform sind.  

Der tatsächliche Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten 

geflossen sind, kann noch nicht ermittelt werden, da die vorliegenden Daten lediglich auf  

Schätzungen beruhen. 

 

 

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in  

Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen  

entwickelt?  

Im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum, wurde in diesem Berichtszeitraum keine  

Änderung bei der Berichterstattung über den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie im 

Einklang gebracht wurden, vorgenommen.  

 

 

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen 

nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel? 

 
Der Fonds verfolgt kein Mindestziel bei nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der 

EU-Taxonomie konform sind. 

 

 

 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 
Der Fonds verfolgt kein Mindestziel bei sozial nachhaltigen Investitionen. 

 

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. 
Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts  
einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf 
die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  
 

  

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 
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Taxonomiekonforme Investitionen Andere Investitionen

0 20 40 60 80 100

Umsatz

CapEx

OpEx

2. Taxonmie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonforme Investitionen

Andere Investitionen

   sind nachhal-

tige Investitionen mit 

einem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge-

drückt durch den Anteil 

der: 

- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der Einnah-

men aus umweltfreund-

lichen Aktivitäten der 

Unternehmen, in die in-

vestiert wird, widerspie-

geln 

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die die 

umweltfreundlichen In-

vestitionen der Unter-

nehmen, in die inves-

tiert wird, aufzeigen, 

z.B. für den Übergang 

zu einer grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die den umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln 
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Welche Investitionen fielen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen 

oder sozialen Mindestschutz? 

 

„#2 Andere Investitionen“ umfassten:  

 

■  Sichteinlagen oder kündbare Einlagen bei Kreditinstituten  

■  abgeleitete Finanzinstrumente wie Derivate (börsegehandelte- und nicht börsegehandelte) 

 

Welcher Anlagezweck wurde mit den „#2 Anderen Investitionen“ bezweckt: 

 

Die „#2 Anderen Investitionen“ bildeten nicht den Anlageschwerpunkt der Anlagepolitik, sondern wurden 

in erster Linie zur aktiven Risiko- und Liquiditätssteuerung (z.B. der Steuerung von Mittelzu- und -abflüssen 

im Investmentfonds, derivativer Absicherungen und spekulativer Positionen sofern zulässig), oder im 

Rahmen spezifischer Diversifikationsstrategien im Rahmen der Anlagepolitik eingesetzt. 

Bei diesen „#2 Anderen Investitionen“ kamen keine weiteren ökologischen oder sozialen 

Mindestschutzkriterien zur Anwendung. 

Die Quote der „#2 Anderen Investitionen“ lag zum Geschäftsjahresende des Fonds bei: 6,6% 

 

Welche Maßnahmen wurden während des Berichtzeitraums zur 

Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ergriffen? 

 

Informationen zu den verbindlichen Nachhaltigkeitsindikatoren finden Sie in folgendem Abschnitt 

dieses Anhangs: Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?  

 

Um die Interessen der Anleger zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung im Sinne einer 

guten Corporate Governance gerecht zu werden, übt MASTERINVEST, sofern der Investmentfonds 

direkt in börsennotierte Unternehmen investiert hat, die verbundenen Stimmrechte gemäß der 

Mitwirkungspolitik der MASTERINVEST aus.  

Bei der Stimmrechtsabgabe kommen länderspezifischen Guidelines, die lokale Rahmenbedingungen 

berücksichtigen, aber ebenso ESG-Kriterien zur Anwendung. 

Ergänzende Informationen zur Mitwirkungspolitik finden Sie dazu unter: 

rechtliche Hinweise zur Mitwirkungspolitik der MASTERINVEST 

 

Den jährlichen Bericht zur Mitwirkungspolitik (Ausübung von Stimmrechten) finden Sie unter: 

jährliche Berichterstattung über das Abstimmverhalten  

  

https://www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/Mitwirkungspolitik_MASTERINVEST.pdf
https://www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/MASTERINVEST_Abstimmungsverhalten.pdf
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Wie hat das Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten  Referenzwert 

abgeschnitten?  

 

Es wurde kein Referenzwert benannt, um die mit den Finanzprodukt beworbenen sozialen und 

ökologischen Merkmale zur erreichen. 

 

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 

nicht anwendbar 

 

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren 

abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird? 

nicht anwendbar 

 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert 

abgeschnitten? 

nicht anwendbar 

 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex 

abgeschnitten? 

nicht anwendbar 

 

Bei den Referenzwer-

ten handelt es sich um 

Indizes, mit denen ge-

messen wird, ob das Fi-

nanzprodukt die bewor-

benen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht. 
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Finanzmarktteilnehmer: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

LEI der Gesellschaft: 5299000SPV9W5FRWSN48

Investmentfonds (der Fonds): ACATIS Aktien Global Value Fonds

Zusammenfassung

Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

In den nachfolgenden Tabellen werden Daten zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren offengelegt.

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (abgekürzt „PAI“ für Principal Adverse Impacts ) seiner Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Investitionsentscheidungen können nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren hervorrufen. Diese nachteiligen Auswirkungen werden mittels Indikatoren messbar gemacht. Unter nachteiligen Auswirkungen sind einerseits Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf das Klima und andere umweltbezogene nachteilige Aspekte, 

sowie andererseits Auswirkungen in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu verstehen.

Die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung (delegierte Verordnung (EU) 2022/1288) sind seit dem 01.01.2023 anzuwenden.  Im Sinne der Transparenz werden alle bereits verfügbaren Daten für das Geschäftsjahr des Fonds zu den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in unten 

stehenden Tabellen 1,2 und 3 offengelegt.

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen erfolgte durch die Strategie des externen Fondsmanagers/Beraters. 

Im Anhang 4 des Rechenschaftberichts ist die ESG-Anlagestrategie des Fonds ausführlich beschrieben, insbesondere wie ökologische und soziale Merkmale im Investmentansatz des externen Fondsmanagers/Beraters berücksichtigt werden und welche Indikatoren für nachteilige Auswirkungen aus Tabelle 1,2 und 3 am Ende der Berichtsperiode 

in der Strategie berücksichtigt wurden. 

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren stellen nicht die verbindlich festgelegten und von MASTERINVEST überwachten Nachhaltigkeitsindikatoren dar (detaillierte Informationen zu den verbindlichen Nachhaltigkeitsindikatoren finden Sie im Anhang 4). Sofern ein Indikator für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren zugleich auch einem verbindlich festgelegten Nachhaltigkeitsindikator entspricht, können sich abweichende Werte aufgrund von Unterschieden in der Berechnungsmethode und Datengrundlage ergeben. 

Nachfolgend werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die Strategien zur Feststellung und Gewichtung dieser wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sowie die Mitwirkungspolitik beschrieben und es wird auf anerkannte internationale Standards Bezug 

genommen.

Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf das Geschäftsjahr des Fonds.

Die Begriffsbestimmungen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß der delegierten VO (EU) 2022/1288 finden Sie Sie unter: https://www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/PAI_Statement_Definitionen_Formel_und_Ergaenzungen.pdf

Tabelle 1:

1



Messgröße
1 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

coverage
2 

(in %,

z.B. 0,5 = 50%)

eligible assets
3 

(in %,

z.B. 0,8 = 80%)

Umfasst von der 

Anlagestrategie
4

1)

2)

3)

4)

5)

Scope-1-Treibhausgasemissionen (t C02e) 526,5029 503,5837 407,0741 - - - 0,9172 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Scope-2-Treibhausgasemissionen 576,3863 518,0589 405,5737 - - - 0,9172 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Scope-3-Treibhausgasemissionen 22807,1331 18513,5662 20363,2912 - - - 0,9172 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

THG-Emissionen insgesamt Scope 1, 2 1102,8892 1021,6426 812,6478 - - - 0,9172 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

THG-Emissionen insgesamt Scope 1, 2, 3 23769,3850 19379,3305 21161,0031 - - - 0,9172 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 13,5366 15,4848 13,0127 - - - 0,9172 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

CO2-Fußabdruck Scope 1, 2, 3 291,5731 293,5739 338,2557 - - - 0,9172 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die 

investiert wird Scope 1, 2
- - - - - - - 0,9476 Ja

Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die 

investiert wird Scope 1, 2, 3
871,8250 876,4398 1003,1784 - - - 0,9172 0,9476 Ja

Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

4. Engagement in Unternehmen, die 

im Bereich der fossilen Brennstoffe 

tätig sind

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im 

Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
0,0439 0,0443 0,0450 - - - 0,9172 0,9476 Ja

Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Anteil des Energieverbrauchs der Unternehmen, in 

die investiert wird, aus nicht erneuerbaren 

Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren 

Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten 

Energiequellen

- - - - - - - 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Anteil der Energieproduktion der Unternehmen, in die 

investiert wird, aus nicht erneuerbaren 

Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren 

Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten 

Energiequellen

- - - - - - - 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE A

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE B

0,5700 0,0000 1,0600 - - - 0,0268 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE C

0,1243 0,1592 0,1497 - - - 0,3960 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Als Datenquelle dient MSCI ESG Research LLC. Ein " - " bedeutet, dass zu diesem Indikator kein Wert vorliegt - dies kann durch fehlende Daten bedingt sein, oder wenn keine Investition getätigt wurde für die der Indikator relevant wäre (z.B. keine Immobilien-Investitionen).
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6. Intensität des Energieverbrauchs 

nach klimaintensiven Sektoren

Erläuterung

Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum
5

1. THG-Emissionen

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Geschäftsjahresende des Investmentfonds

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird

Nachhaltigkeitsindikator

für nachteilige Auswirkungen

Fußnoten:

5. Anteil des Energieverbrauchs und 

der Energieerzeugung aus nicht 

erneuerbaren Energiequellen

coverage: Anteil der Investitionen des Fonds für die beim entsprechenden Indikator eine ESG-Datenabdeckung vorliegt. Bei einer Coverage von 0 (keine Datenabdeckung) ist der Indikator folglich mathematisch 0.

eligible assets: Diese Angabe umfasst all jene Investitionen des Fonds, die für den jeweiligen Nachhaltigkeitsindikator in Frage kommen (dies richtet sich idR. nach der Unterteilung in Unternehmen, Staaten, Immobilien. Zum Beispiel:  Bei Indikatoren, die sich auf Unternehmen beziehen, sind das jene Investitionen des Finanzprodukts 

die in Unternehmen getätigt wurden.) Wenn der Wert 0 ist, dann liegen keine Investitionen vor, oder es konnten keine zugeordnet werden - folglich ist der Indikator mathematisch 0.

k.A. = es können für die Berichtsperiode keine Angaben gemacht werden (z.B.: fehlende Daten, oder es liegen keine weiteren spezifischen Ziele für die Zukunft vor).Die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung (delegierte Verordnung (EU) 2022/1288) sind seit dem 01.01.2023 anzuwenden. 

Im Anhang 4 dieses Berichts finden Sie detaillierte Informationen darüber, anhand welcher verbindlichen Nachhaltigkeitsindikatoren die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemessen wurde und welche PAI Indikatoren folglich in der Strategie berücksichtigt wurden.

 Im Anhang 4 des Rechenschaftsberichts finden Sie Informationen darüber, welche nachhaltigen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren von der spezifischen ESG-Strategie umfasst sind.

3. THG-Emissionsintensität

der Unternehmen, in die investiert 

wird

2. CO2-Fußabdruck

2



Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE D

0,0300 0,0400 0,0600 - - - 0,0092 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE E

0,1100 0,0600 0,0000 - - - 0,0116 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE F

- 0,2700 0,0775 - - - 0,0000 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE G

0,0864 0,0949 0,0660 - - - 0,0504 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE H

0,0100 0,0100 0,0000 - - - 0,0091 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE L

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4
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7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf 

Gebiete mit schutzbedürftiger 

Biodiversität auswirken

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in 

der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger 

Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser 

Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken

0,0447 0,0000 0,0000 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

W
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8. Emissionen in Wasser

Tonnen Emissionen in Wasser, die von den 

Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter 

Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als 

gewichteter Durchschnitt

- 0,0000 1,9850 - - - 0,0000 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

A
b

fa
ll

9. Anteil gefährlicher und 

radioaktiver Abfälle

Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von 

den Unternehmen, in die investiert wird, pro 

investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt 

als gewichteter Durchschnitt

0,3133 0,0612 1035,0050 - - - 0,6448 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

10. Verstöße gegen die UNGC-

Grundsätze und gegen die Leitsätze 

der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) für multinationale 

Unternehmen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-

Grundsätze oder gegen die OECD Leitsätze für 

multinationale Unternehmen beteiligt waren

0,0000 0,0000 0,0000 - - - 0,9172 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

11. Fehlende Prozesse und 

Compliance-Mechanismen zur 

Überwachung der Einhaltung der 

UNGC-Grundsätze und der OECD-

Leitsätze für multinationale 

Unternehmen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die keine Richtlinien zur 

Überwachung der Einhaltung der UNGC Grundsätze 

und der OECD-Leitsätze für multinationale 

Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung 

von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-

Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale 

Unternehmen eingerichtet haben

0,0000 0,5170 0,5934 - - - 0,9172 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

12. Unbereinigtes 

geschlechtsspezifisches 

Verdienstgefälle

Durchschnittliches unbereinigtes 

geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den 

Unternehmen, in die investiert wird

0,1312 0,0860 0,0888 - - - 0,7499 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

13. Geschlechtervielfalt in den 

Leitungs- und Kontrollorganen

Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern 

in den Leitungs- und Kontrollorganen der 

Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als 

Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und 

Kontrollorgane

0,3617 0,3578 0,3466 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

14. Engagement in umstrittenen 

Waffen (Antipersonenminen, 

Streumunition, chemische und 

biologische Waffen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die an der Herstellung oder am 

Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind

0,0000 0,0000 0,0000 - - - 0,9172 0,9476 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4
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6. Intensität des Energieverbrauchs 

nach klimaintensiven Sektoren

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG

3



Messgröße
1 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

coverage
2 

(in %,

z.B. 0,5 = 50%)

eligible assets
3 

(in %,

z.B. 0,8 = 80%)

Umfasst von der 

Anlagestrategie
4

U
m

w
e
lt

15. THG-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert 

wird
- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Ja

Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach 

Maßgabe internationaler Verträge und 

Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten 

Nationen oder, falls anwendbar, nationaler 

Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen 

verstoßen (absolute Zahl geteilt durch alle Länder, in 

die investiert wird)

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach 

Maßgabe internationaler Verträge und 

Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten 

Nationen oder, falls anwendbar, nationaler 

Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen 

verstoßen (relative Zahl geteilt durch alle Länder, in 

die investiert wird)

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4

Messgröße 
1 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

coverage
2 

(in %,

z.B. 0,5 = 50%)

eligible assets
3 

(in %,

z.B. 0,8 = 80%)

Umfasst von der 

Anlagestrategie
4
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17. Engagement in fossilen 

Brennstoffen durch die Investition in 

Immobilien

Anteil der Investitionen in Immobilien, die im 

Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung, 

dem Transport oder der Herstellung von fossilen 

Brennstoffen stehen

- - - - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant
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18. Engagement in Immobilien mit 

schlechter Energieeffizienz

Anteil der Investitionen in Immobilien mit schlechter 

Energieeffizienz
- - - - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

16. Länder, in die investiert wird, die 

gegen soziale Bestimmungen 

verstoßenS
o

z
ia

le
s

Geschäftsjahresende des Investmentfonds

Nachhaltigkeitsindikator

für nachteilige Auswirkungen

Erläuterung
Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum
5

Erläuterung
Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum
5

Geschäftsjahresende des Investmentfonds

Nachhaltigkeitsindikator

für nachteilige Auswirkungen

Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen

Indikatoren für Investitionen in Immobilien
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Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Mitwirkungspolitik

Bezugnahme auf international anerkannte Standards

Historischer Vergleich

Allgemeine Informationen zur Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft: 

Um die Interessen der Anleger zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung im Sinne einer guten Corporate Governance gerecht zu werden, übt die Verwaltungsgesellschaft (sofern der Investmentfonds direkt in börsennotierte Aktien investiert) die verbundenen Stimmrechte gemäß der Mitwirkungspolitik der MASTERINVEST aus. Durch 

die Stimmrechtsausübung wird Einfluss auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren genommen, insbesondere auf unternehmensbezogene Indikatoren für den Bereich Klima und Umwelt, wie beispielsweise Treibhausgasemissionen oder für den Bereich Soziales und Menschenrechte wie beispielsweise Grundsätze 

der UN Global Compact. Sollte sich keine Verringerung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen über mehrere Berichtszeiträume abzeichnen, wird die Verwaltungsgesellschaft die Überarbeitung ihrer Mitwirkungspolitik entsprechend evaluieren. 

Bei der Stimmrechtsabgabe werden die länderspezifischen Guidelines herangezogen. Ebenso kommt eine spezifische Berücksichtigung einer ESG-Stimmrechtspolitik zur Anwendung. Ergänzende Informationen zur Mitwirkungspolitik finden Sie dazu unter: 

https://www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/Mitwirkungspolitik_MASTERINVEST.pdf 

Den jährlichen Bericht zur Mitwirkungspolitik (Ausübung der Stimmrechte) finden Sie unter: https://www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/MASTERINVEST_Abstimmungsverhalten.pdf

Die Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft wird in Form von Stimmrechtsausübung vorgenommen und findet für Investmentfonds Anwendung, die in börsennotierte Aktien investieren.

In dieser Berichtsperiode ist ein Vergleich zur Vorperiode in der Tabelle 1-3 ersichtlich. 

Die Festlegung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte nach den Vorgaben der technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung (delegierte Verordnung (EU) 2022/1288). 

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte durch die Strategie des externen Fondsmanagers/Beraters. 

Für das Geschäftsjahr des Fonds werden aus Transparenzgründen alle für das Geschäftsjahr des Fonds verfügbaren Daten für Indikatoren aus Tabelle 1,2 und 3 offengelegt, unabhängig von deren Berücksichtigung in der ESG-Anlagestrategie.

Wenn Indikatoren von der ESG-Anlagestrategie am Ende der Berichtsperiode explizit berücksichtigt wurden, ist dies in der Spalte "Umfasst von der Anlagestrategie" mit "Ja" gekennzeichnet. Mit diesen Indikatoren werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Weitere Details dazu entnehmen Sie 

bitte dem Anhang 4 des Rechenschaftsberichts.

Bei der Messung, Analyse und Einordnung der Indikatoren hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wird der etablierte Datenanbieter MSCI ESG Research LLC genutzt. MSCI ESG Research betreibt seit über 40 Jahren Nachhaltigkeits-Analysen und ist einer der weltweit größten Anbieter von ESG 

Research. Die Datenabdeckung der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wird sukzessive seitens MSCI ergänzt und die zugrundeliegende Methodik verbessert. Rechtliche Lizenzhinweise finden Sie unter www.msci.com/additional-terms-of-use-msci-esg-research-llc.

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich zu den „Principles for Responsible Investment “ (PRI) bekannt, eine Investoreninitiative in Partnerschaft mit der UNEP Finance Initiative und dem UN Global Compact. 

Die Beachtung der internationalen Standards durch die Verwaltungsgesellschaft steht in keiner direkten Verbindung zu einzelnen PAI-Indikatoren. Daher erfolgt keine Messung der Beachtung der internationalen Standards auf Basis einzelner PAI-Indikatoren, noch können Methoden oder Daten zur Messung oder Ausrichtung an diesen Standards 

offengelegt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat derzeit kein zukunftsorientiertes Klimaszenario etabliert, da Anwendung, Methoden und Nutzen eines zukunftsorientierten Klimaszenario erst evaluiert werden müssen. 

Im Berichtszeitraum wurden für diesen Fonds Stimmrechte ausgeübt.
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Nachteilige Auswirkung auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren (qualitativ 

oder quantitativ)

Messgröße
1 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

coverage
2 

(in %,

z.B. 0,5 = 50%)

eligible assets
3 

(in %,

z.B. 0,8 = 80%)

Umfasst von der 

Anlagestrategie
4

1)

2)

3)

4)

5)

1. Emissionen von anorganischen 

Schadstoffen

Tonnen Äquivalent anorganischer Schadstoffe pro 

investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter 

Durchschnitt

0,0637 0,0000 0,0000 - - - 0,1091 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

2. Emissionen von Luftschadstoffen

Tonnen Äquivalent Luftschadstoffe pro investierter 

Million EUR, ausgedrückt als gewichteter 

Durchschnitt

0,0639 0,0000 0,0000 - - - 0,0665 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

3. Emissionen ozonabbauender 

Stoffe

Tonnen Äquivalent ozonabbauender Stoffe pro 

investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter 

Durchschnitt

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

4. Investitionen in Unternehmen 

ohne Initiativen zur Verringerung der 

CO2-Emissionen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die keine Initiativen zur Verringerung 

der CO2-Emissionen im Sinne des Übereinkommens 

von Paris umsetzen

0,3761 0,2836 0,3714 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

Als Datenquelle dient MSCI ESG Research LLC. Ein " - " bedeutet, dass zu diesem Indikator kein Wert vorliegt - dies kann durch fehlende Daten bedingt sein, oder wenn keine Investition getätigt wurde für die der Indikator relevant wäre (z.B. keine Immobilien-Investitionen).

Zusätzliche Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird

Geschäftsjahresende des Investmentfonds

Fußnoten:

coverage: Anteil der Investitionen des Fonds für die beim entsprechenden Indikator eine ESG-Datenabdeckung vorliegt. Bei einer Coverage von 0 (keine Datenabdeckung) ist der Indikator folglich mathematisch 0.

eligible assets: Diese Angabe umfasst all jene Investitionen des Fonds, die für den jeweiligen Nachhaltigkeitsindikator in Frage kommen (dies richtet sich idR. nach der Unterteilung in Unternehmen, Staaten, Immobilien. Zum Beispiel:  Bei Indikatoren, die sich auf Unternehmen beziehen, sind das jene Investitionen des Finanzprodukts 

die in Unternehmen getätigt wurden.) Wenn der Wert 0 ist, dann liegen keine Investitionen vor, oder es konnten keine zugeordnet werden - folglich ist der Indikator mathematisch 0.

 Im Anhang 4 des Rechenschaftsberichts finden Sie Informationen darüber, welche nachhaltigen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren von der spezifischen ESG-Strategie umfasst sind.

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Erläuterung

Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum
5
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k.A. = es können für die Berichtsperiode keine Angaben gemacht werden (z.B.: fehlende Daten, oder es liegen keine weiteren spezifischen Ziele für die Zukunft vor).Die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung (delegierte Verordnung (EU) 2022/1288) sind seit dem 01.01.2023 anzuwenden. 

Im Anhang 4 dieses Berichts finden Sie detaillierte Informationen darüber, anhand welcher verbindlichen Nachhaltigkeitsindikatoren die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemessen wurde und welche PAI Indikatoren folglich in der Strategie berücksichtigt wurden.

Tabelle 2:
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Anteil der von den Unternehmen, in die investiert 

wird, genutzten Energie aus nicht erneuerbaren 

Quellen, aufgeschlüsselt nach den einzelnen nicht 

erneuerbaren Energiequellen - Öl

- 0,0005 0,0000 - - - 0,0000 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

Anteil der von den Unternehmen, in die investiert 

wird, genutzten Energie aus nicht erneuerbaren 

Quellen, aufgeschlüsselt nach den einzelnen nicht 

erneuerbaren Energiequellen - Erdgas

0,0789 0,0699 0,0993 - - - 0,1909 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

Anteil der von den Unternehmen, in die investiert 

wird, genutzten Energie aus nicht erneuerbaren 

Quellen, aufgeschlüsselt nach den einzelnen nicht 

erneuerbaren Energiequellen - Kohle

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

1. Durchschnittlicher Wasserverbrauch (in 

Kubikmetern) der Unternehmen, in die investiert wird, 

pro einer Million EUR Umsatz 

0,0052 0,0000 0,0000 - - - 0,0237 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

2. Gewichteter durchschnittlicher Prozentsatz des 

von den Unternehmen, in die investiert wird, 

zurückgewonnenen und wiederverwendeten Wassers

0,0000 0,0000 0,0000 - - - 0,0237 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

7. Investitionen in Unternehmen 

ohne Wasserbewirtschaftungs-

maßnahmen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, ohne 

Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen

0,3779 0,3557 0,5044 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

8. Engagement in Gebieten mit 

hohem Wasserstress

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit 

hohem Wasserstress liegen und die keine 

Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen

0,0086 0,0220 0,0489 - - - 0,9172 0,9477 Nein keine spezifischen geplant

9. Investitionen in Unternehmen, die 

Chemikalien herstellen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, deren Tätigkeiten unter die Abteilung 

20.2 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 

1893/2006 fallen

0,0000 0,0000 0,0000 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

10. Bodendegradation, 

Wüstenbildung, Bodenversiegelung

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, deren Tätigkeiten zu 

Bodendegradation, Wüstenbildung oder 

Bodenversiegelung führen

0,0423 0,0445 0,0000 - - - 0,9172 0,9477 Nein keine spezifischen geplant

11. Investitionen in Unternehmen 

ohne nachhaltige Landnutzungs-

/Landwirtschaftsverfahren

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, ohne nachhaltige Landnutzungs-/ 

Landwirtschaftsverfahren

0,6696 0,7093 0,5165 - - - 0,9172 0,9477 Nein keine spezifischen geplant

12. Investitionen in Unternehmen 

ohne nachhaltige Verfahren im 

Bereich Ozeane/Meere

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, ohne nachhaltige Verfahren im 

Bereich Ozeane/Meere

0,8476 0,8360 0,8304 - - - 0,9172 0,9477 Nein keine spezifischen geplant

13. Anteil nicht verwerteter Abfälle

Tonnen nicht verwerteter Abfälle, die von den 

Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter 

Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als 

gewichteter Durchschnitt

0,5629 0,1169 0,1162 - - - 0,3836 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

1. Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, deren Geschäftstätigkeit sich auf 

bedrohte Arten auswirkt

0,0846 0,0855 0,1029 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

2. Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, ohne Strategien zum Schutz der 

biologischen Vielfalt für Betriebsstätten in oder in der 

Nähe von Schutzgebieten oder Gebieten mit hohem 

Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten, die 

sich im Besitz des Unternehmens befinden oder von 

ihm gemietet oder verwaltet werden

0,0000 0,0631 0,8603 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

15. Entwaldung
Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne 

Strategien zur Bekämpfung der Entwaldung
0,8429 0,8798 0,8871 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant
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re 16. Anteil von Wertpapieren, die 

nicht nach den Rechtsvorschriften 

der Union über ökologisch 

nachhaltige Anleihen ausgegeben 

werden

Anteil von Wertpapieren in Anlagen, die nicht nach 

den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch 

nachhaltige Anleihen ausgegeben werden

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

6. Wasserverbrauch und Recycling
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14. Natürlich vorkommende Arten 

und Schutzgebiete

5. Aufschlüsselung des 

Energieverbrauchs nach Art der 

nicht erneuerbaren Energiequellen
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re 17. Anteil von Anleihen, die nicht 

nach den Rechtsvorschriften der 

Union über ökologisch nachhaltige 

Anleihen ausgegeben werden

Anteil von Anleihen, die nicht nach den 

Rechtsvorschriften der Union über ökologisch 

nachhaltige Anleihen ausgegeben werden

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

Scope-1-Treibhausgasemissionen, die durch 

Immobilien verursacht werden
- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

Scope-2-Treibhausgasemissionen, die durch 

Immobilien verursacht werden
- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

Scope-3-Treibhausgasemissionen, die durch 

Immobilien verursacht werden
- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

Scope-1,2-Treibhausgasemissionen, die durch 

Immobilien verursacht werden
- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

Scope-123-Treibhausgasemissionen, die durch 

Immobilien verursacht werden
- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant
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19. Intensität des Energieverbrauchs
Energieverbrauch der Immobilien in GWh pro 

Quadratmeter
- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant
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20. Abfallerzeugung im Betrieb

Anteil der Immobilien, die nicht mit Einrichtungen zur 

Abfallsortierung ausgestattet sind und für die kein 

Abfallverwertungs- oder Recyclingvertrag 

geschlossen wurden

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant
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21. Rohstoffverbrauch für Neubauten 

und größere Renovierungen

Anteil der Baurohstoffe (ohne zurückgewonnene, 

recycelte und biologisch gewonnene) im Vergleich 

zur Gesamtmenge der bei Neubauten und größeren 

Renovierungen verwendeten Baustoffe

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant
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22. Verbauung

Anteil der nicht begrünten Fläche (nicht begrünte 

Flächen am Boden sowie auf Dächern, Terrassen und 

Wänden) im Vergleich zur Gesamtfläche aller Anlagen

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen

Indikatoren für Investitionen in Immobilien
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18. THG-Emissionen
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Nachteilige Auswirkung auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren (qualitativ 

oder quantitativ)

Messgröße
1 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

coverage
2 

(in %,

z.B. 0,5 = 50%)

eligible assets
3 

(in %,

z.B. 0,8 = 80%)

Umfasst von der 

Anlagestrategie
4

1)

2)

3)

4)

5)

1. Investitionen in Unternehmen 

ohne Maßnahmen zur Verhütung von 

Arbeitsunfällen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die keine Maßnahmen zur Verhütung 

von Arbeitsunfällen eingerichtet haben

0,0594 0,0192 0,0866 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

2. Unfallquote
Unfallquote in Unternehmen, in die investiert wird, 

ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
0,0038 0,0023 0,0021 - - - 0,4282 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

3. Anzahl der durch Verletzungen, 

Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten 

bedingten Ausfalltage

Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle 

oder Krankheiten bedingten Ausfalltage in den 

Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als 

gewichteter Durchschnitt

0,0277 0,0009 0,0000 - - - 0,1254 0,9477 Nein keine spezifischen geplant

4. Kein Verhaltenskodex für 

Lieferanten

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die nicht über einen Verhaltenskodex 

für Lieferanten verfügen (zur Bekämpfung von 

unsicheren Arbeitsbedingungen, prekärer 

Beschäftigung, Kinderarbeit und Zwangsarbeit)

0,5790 0,5955 0,7377 - - - 0,9172 0,9477 Nein keine spezifischen geplant

5. Kein Verfahren zur Bearbeitung 

von Beschwerden im 

Zusammenhang mit 

Arbeitnehmerbelangen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die keine Verfahren zur Bearbeitung 

von Beschwerden im Zusammenhang mit 

Arbeitnehmerbelangen eingerichtet haben

0,1659 0,3269 0,3455 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

Als Datenquelle dient MSCI ESG Research LLC. Ein " - " bedeutet, dass zu diesem Indikator kein Wert vorliegt - dies kann durch fehlende Daten bedingt sein, oder wenn keine Investition getätigt wurde für die der Indikator relevant wäre (z.B. keine Immobilien-Investitionen).

Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum
5

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG

Tabelle 3:

Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Fußnoten:

coverage: Anteil der Investitionen des Fonds für die beim entsprechenden Indikator eine ESG-Datenabdeckung vorliegt. Bei einer Coverage von 0 (keine Datenabdeckung) ist der Indikator folglich mathematisch 0.

eligible assets: Diese Angabe umfasst all jene Investitionen des Fonds, die für den jeweiligen Nachhaltigkeitsindikator in Frage kommen (dies richtet sich idR. nach der Unterteilung in Unternehmen, Staaten, Immobilien. Zum Beispiel:  Bei Indikatoren, die sich auf Unternehmen beziehen, sind das jene Investitionen des Finanzprodukts 

die in Unternehmen getätigt wurden.) Wenn der Wert 0 ist, dann liegen keine Investitionen vor, oder es konnten keine zugeordnet werden - folglich ist der Indikator mathematisch 0.

 Im Anhang 4 des Rechenschaftsberichts finden Sie Informationen darüber, welche nachhaltigen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren von der spezifischen ESG-Strategie umfasst sind.

k.A. = es können für die Berichtsperiode keine Angaben gemacht werden (z.B.: fehlende Daten, oder es liegen keine weiteren spezifischen Ziele für die Zukunft vor).Die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung (delegierte Verordnung (EU) 2022/1288) sind seit dem 01.01.2023 anzuwenden. 

Im Anhang 4 dieses Berichts finden Sie detaillierte Informationen darüber, anhand welcher verbindlichen Nachhaltigkeitsindikatoren die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemessen wurde und welche PAI Indikatoren folglich in der Strategie berücksichtigt wurden.

Geschäftsjahresende des Investmentfonds Erläuterung
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Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird
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6. Unzureichender Schutz von 

Hinweisgebern

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in denen es 

keine Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern 

gibt

0,0000 0,0000 0,0330 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

1. Anzahl der gemeldeten Diskriminierungsfälle in 

den Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt 

als gewichteter Durchschnitt 

0,0000 0,0000 0,0000 - - - 0,0958 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

2. Anzahl der Diskriminierungsfälle, die in den 

Unternehmen, in die investiert wird, zu Sanktionen 

führten, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

8. Überhöhte Vergütung von 

Mitgliedern der Leitungsorgane

Durchschnittliches Verhältnis zwischen der 

jährlichen Gesamtvergütung des höchstbezahlten 

Mitarbeiters und dem Median der jährlichen 

Gesamtvergütung aller Mitarbeiter (ohne den 

höchstbezahlten Mitarbeiter) in den Unternehmen, in 

die investiert wird

188,6434 183,8560 328,0196 - - - 0,7082 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

9. Fehlende Menschenrechtspolitik
Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne 

Menschenrechtspolitik
0,1034 0,0708 0,1013 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

10. Fehlende Sorgfaltspflicht

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine 

Sorgfaltsprüfung zur Ermittlung, Verhinderung, 

Begrenzung und Bewältigung nachteiliger 

Auswirkungen auf die Menschenrechte durchführen

0,2838 0,2752 0,5359 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

11. Fehlende Verfahren und 

Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Menschenhandels

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die keine Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Menschenhandels eingerichtet 

haben

0,1513 0,1864 0,4715 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

12. Geschäftstätigkeiten und 

Lieferanten, bei denen ein 

erhebliches Risiko von Kinderarbeit 

besteht

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko 

besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den 

Tätigkeiten ihrer Lieferanten Kinder zur Arbeit 

herangezogen werden, aufgeschlüsselt nach 

geografischen Gebieten oder Art der Tätigkeit

0,0648 0,1062 0,0570 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

13. Geschäftstätigkeiten und 

Lieferanten, bei denen ein 

erhebliches Risiko von Zwangsarbeit 

besteht

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko 

besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den 

Tätigkeiten ihrer Lieferanten Zwangsarbeit eingesetzt 

wird, aufgeschlüsselt nach geografischen Gebieten 

und/oder Art der Tätigkeit

0,0269 0,0943 0,0990 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

14. Anzahl der Fälle von 

schwerwiegenden 

Menschenrechtsverletzungen und 

sonstigen Vorfällen

Gewichteter Durchschnitt der Fälle von 

schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und 

sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit 

Unternehmen, in die investiert wird

0,0000 0,0000 0,0000 - - - 0,0851 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

15. Fehlende Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung im Sinne des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen gegen Korruption eingerichtet 

haben

0,0000 0,0000 0,0303 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

16. Unzureichende Maßnahmen bei 

Verstößen gegen die Standards zur 

Korruptions- und 

Bestechungsbekämpfung

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, bei denen Unzulänglichkeiten bei der 

Ahndung von Verstößen gegen Verfahren und 

Standards zur Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung festgestellt wurden

0,0000 0,0124 0,0238 - - - 0,9172 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

17. Anzahl der Verurteilungen und 

Höhe der Geldstrafen für Verstöße 

gegen Korruptions- und 

Bestechungsvorschriften

Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen 

für Verstöße gegen Korruptions- und 

Bestechungsvorschriften bei den Unternehmen, in die 

investiert wird

2,0000 2,0000 2,0000 - - - 0,0426 0,9476 Nein keine spezifischen geplant

7. Fälle von Diskriminierung
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18. Durchschnittlicher Score für 

Einkommensungleichheit

Einkommensverteilung und wirtschaftliche 

Ungleichheit in einer Volkswirtschaft, gemessen 

anhand eines quantitativen Indikators, der in der 

Spalte „Erläuterung“ erläutert wird

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

19. Durchschnittlicher Score für 

Meinungsfreiheit

Bewertung des Ausmaßes, in dem politische und 

zivilgesellschaftliche Organisationen frei agieren 

können, anhand eines quantitativen Indikators, der in 

der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Ja
Siehe Informationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren im 

Anhang 4
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20. Durchschnittliche Leistung im 

Bereich Menschenrechte

Bewertung der durchschnittlichen Leistung der 

Länder, in die investiert wird, im Bereich 

Menschenrechte anhand eines quantitativen 

Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert 

wird

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

21. Durchschnittlicher Score für 

Korruption

Bewertung des wahrgenommenen Ausmaßes der 

Korruption im öffentlichen Sektor anhand eines 

quantitativen Indikators, der in der Spalte 

„Erläuterung“ erläutert wird

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

22. Nicht kooperative Länder und 

Gebiete für Steuerzwecke

Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht 

kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke 

stehen

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

23. Durchschnittlicher Score für 

politische Stabilität

Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das 

derzeitige politische System durch Gewaltanwendung 

gestürzt wird, anhand eines quantitativen Indikators, 

der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant

24. Durchschnittlicher Score für 

Rechtsstaatlichkeit

Bewertung des Ausmaßes der Korruption, des 

Fehlens von Grundrechten und der Mängel in der Zivil- 

und Strafjustiz anhand eines quantitativen Indikators, 

der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird

- 0,0000 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 Nein keine spezifischen geplant
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